
12. fonlert ebenso die Staaten und alle KonfIiktparteien 
atif, im Rahmen des Möglichen alle erforderlichen Maß.. 
nahmen zu ergreifen, um sicheIZustellen, daß Personen, die 
Schutz und Hilfe benötigen, unparteiisch, in Sicherheit und 
rechtzeitig Zugang zu humanitären Diensten haben; 

13. anerkennt die Fortsetzung der engen ZnsammelllU'beit 
zwischen der Hohen Konunissarin und dem Beauftragten des 
Generalsekretärs zugunsten der Binnenvertriebenen in Aus
übung seines Mendats und anerkennt die Wichtigkeit ihrer 

. engen Zusammenarbeit sowie der Kooperation mit dem 
lnternetionalen Komitee vom Roten Kreuz auf dem Gebiet der 
Verhiltung, des Schutzes, der humanitllren Hilfe und der Suche 
nach Lösungen; 

14. legt der Hohen Kommissarin nahe, den Koordinator 
fiIr No1hiIfe auch weiterhin bei seiner Koordinierungsaufgebe 
zu unterstiltzen, insbesondere in großen und komplexen 
Notsituationen; 

15. unterstreicht, daß das System der Vereinten Nationen 
weitere Fortschritte machen muß, was die Frage des kohären
ten und synergie bewußten Herangehens an Aktivitäten auf 
dem Gebiet der blllnanitliren HiJfe, des Wiederaufbaus und der 
Entwicklung, insbesondere in denjenigen LIIndern angeht, in 
die die Flüchtlinge freiwillig zurilckkehren, und fordert den 
Wn1scbafts- und Sozialrat auf, den komplementären Charakter 
der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen 
daraufhin zu überprilfen; 

16. betont, daß insbesondere in komplexen Notsitnationen, 
die Innnanitlire und Friedenssicberungseinslitze mit ein
schließen, die Achtung vor der Schutzfunktion des Amtes des 
Hohen Kommi!!l!l!N gewährleistet und der unparteüsche und 
rein blllnanitlire Charakter seiner Tätigkeit erhalten werden 
muß; 

17. verleiht ihmr tiefen Besorgnis darIlber Ausdruck, daß 
die Sicherheit der Mitarbeiter des Amtes des Hohen Kommis
sars und anderer Hi1fsOIganisationen durch Verhältnisse in 
einer Reihe von Ländern und Regionen ernsthaft gefährdet 
wird, beklagt die Verluste an Menschenleben unter dem 
Personal, fordert nachdrncklich dazu auf, die von der Hohen 
Kommissarin sowie in der Generalversammlung und im 
Sicherheitsrat im Hinblick auf die Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals er
griffenen Initiativen zu unterstiltzen, insbesondere durch die 
Erwägung neuer Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
dieses Personals, und fordert die Staaten und alle Konflikt
parteien auf, a1Ies zu tun, mn die Sicherheit des intemntionalen 
Personals und der 0rtskrIlfte zu gewährleisten, die in den 
betreffenden LIIndern humanitllre Tätigkeiten durchfllbren; 

18. fonlert die Hohe Kommissarin, die Regierungen und 
die anderen zuständigen Organisationen nachdrllcklich aJJf, 
~et.tlhkte Anstrengungen zu unternahmen, mn den Schutz
und Hilfsbedllrfuissen von Flüchtlingskindem, insbesondere 
unbegleiteten Minderjiilnigen, gerecht zu werden, und fordert 
die Staaten auf, die Sicherheit von Flilchtlingskindem zu ge
währleisten und sicherzustellen, daß sie nicht von miIiflhiscben 
oder anderen bewaffneten Gruppen angeworben werden; 

19. ermuIigt die Hohe Kommissarin, weiterhin Initiativen 
zugunsten von Flüchtlingsfrauen auf dem Gebiet der Aus
bildung fiIr Fllhrungs- und Facbaufgsben. der Aufklllrung über 

231 

ihre Rechte sowie der Bildung und insbesondere auf dem 
Gebiet der reproduktiven Gesundheit zu etgteifen und dabei 
die verschiedenen religiösen und ethischen WertvorsteJIlungen 
und die kolturelle Vielfalt der Flilchtlinge in Übereinstinumlng 
mit den allgentein anerkannten Menschenrechten voll zu 
achten; 

20. fonlert die Staaten aJJf, der Hoben Kommissarin dabei 
hehilflich zu sein, den ihr nach Resolution 3274 (XXIX) der 
Generalversammlung vom 10. Dezember 1974 iIbertragenen 
Verantwort1ichkeiten im Hinblick auf die Verringerung der 
Staatenlosigkeit, namentlich auch der Förderung des Beitritts 
zu den internationalen Rechtsakten Ober die Staatenlosigkeit 
und ihrer vollinhaltlicben Durchfilbrung, nachzukommen; 

21. stellt fest, daß zwischen der Gewährleistung der 
Menscbenrechte und der Verhiltung von FlflchtIingssituaonen 
ein Znsammenhang besteht, und begrOßt die wachsende 
7usammenarbeit zwischen der Hohen Kommissarin und dem 
Hohen Kommissar der Vereinteo Nationen fiIr Menschenrech
te und ihre stJ!ndjge Zusnmmenarbeit mit dem Sekretarints
Zentrum fiIr Menscbenrechte und der Menscbenrechtskommis 
sion; 

22. erkUlrt erneut, daß es wichtig ist, in die Programme 
des Amtes des Hohen Kommi!!l!l!N Umweltgesichtspunkte 
aufzunehmen, insbesondere in den am wenigsten entwickelten 
Ländem und den Entwicklungsländern, die über lange Zeit 
hinweg Flüchtlinge eine Bleibe geboten haben, in Anbetracht 
der Auswirkongen, die die PrIIsenz der großen Anzahl von 
unter der Obhot der Hohen Kommissarin stehenden Flücht
lingen und Vertriebenen auf die Umwelt hat; 

23. begrllJlt die Anstrengungen, die namentlich im 
Rahmen des Verfahrens "Partoerschaft in Aktion" zur· StlIr
kong der Zusammenarbeit zwiscben den Regierungen, dem 
Amt des Hoben Kommissars und den nichtstaatlichen Organi
sationen untemomnien werden, und ermmigt die nicht
stsatIichen Organisationen, Regierungen und das Amt des 
Hohen Kommissars, Bereiche fiIr eine weitere ZlIsammen
arbeit zu benennen; 

24. fonlert alle Regierungen und sonatigen Geber aJJf, 
Beiträge zu den Programmen des Amtes des Hohen Kommis
sars zu leisten und der Hoben Kl"mmissann unter BerOcksichti
gung der Auswirkongen der zunehmenden BedOrfitisse großer 
FlOchtIingsgruppen auf die AlIfnabme1iinder und der Notwen
digkeit, die Anzahl der Geber zu erhöhen und eine bessere 
Lastenteilung unter den Gebern zu erzielen, dabei behilflich zu 
sein, rechtzeitig zusftlzliche Einnahmen aus den bisherigen 
staatlichen Quellen, von anderen Regierungen und dem Privat
sektor zu beschaffen, mn sicherzustellen, daß den BediIrfnissen 
der unter der Obhut des Amtes des Hohen K('II1Im/!!l!I!N 
stehenden Flüchtlinge, ROckkehrer und Vertriebenen ent
sprochen wird. 

94. p/enarsitvlllg 
23. Dewnber 1994 

491170. Neue Intemationale h1lDlBDitllre Ordnung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471106 vom 
16. Dezember 1992 und die anderen einschlligigen Resolutio-



nen'''' betreffend die Fllrderung einer neuen internationalen 
humanitären Ordnung und der internationalen Zusammenarbeit 
auf humanitllrem Gebiet, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Genemlsekretlirs'o, 
und den frnheren Berichten'" mit den Stellungnahmen und 
Auffassungen der Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatlicben Organisationen, 

feststellend, daß eine Reihe von Regierungen ihre Stellung
nahmen zu den genannten Resolmionen bislang noch nicht 
vorgelegt haben. 

1. dankt dem Generalsekretllr fDr seine fortgesetzte 
Unterstlltzung der Bemilbungen IOD die F6rde:nmg einer nenen 
internationalen humanitären Ordnung; 

2. fordert die Regierungen sowie die staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen nachdl'fJcklich m4. dem 
Generalsekretllr. soweit nicht bereits geschehen. ihre Stellung
nalunen und Auffassungen in bezog auf die Fllrderung der 
neuen internationalen humanitären Ordnung zu ilbermitteln; 

3. ersucht die Regierungen. dem Generalsekretllr auf 
freiwilliger Basis Informationen und fachliche Stellungnahmen 
ZU den sie betreffenden humanitären Fragen in ihren eigenen 
Ländern zur VerfI1gung zu stellen, damit mögliche Bereiche 
fDr ein künftiges Tätigwerden aufgezeigt werden können; 

4. binet das Unabhllngige Büro fDr humanitllre Fragen, 
seine Tätigkeit in Zusamm",narbeit mit den Regierungen und 
den zustlIndigen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen fortzusetzen und weiter auszubauen; 

5. ersucht den Generalsekretär. mit den Regierungen 
sowie mit den staatlichen und nicbtstaatlichen Organisationen 
und dem Unabhllngigen Büro fDr humanitäre Fragen auch 
weiterhin Verbindung zu wahren, mit dem Ziel, der General
versammlung auf ihrer einundfilnfzigsten Thgung über die von 
ihnen erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

6. beschli4Jt. die Frage einer neuen internationalen 
humanitären Ordnung auf ihrer einundfllnfzigst Thgung 
erneut zu prüfen. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491171. Erweiterung des ExekuUvau_bu des Pr0-
gramms des Hohen Kommls"!1111 der Vereinten 
Nationen fiir F1iiclttlfnge 

Die Generalveraommlung. 

Ke1l1ltnis nehmend von dem Beschluß 1994/235 des 
Wh1schafts- und Sozialrats vom 21. Juli 1994 betteffend die 
Erweiterung des Exekutiv~husses des Programms des 
Hoben Kommissars der Vereinten Nationen fDr Flüchtlinge. 

'01 ResoIntionen 3&'136 vom 14. J1e7ember 1981. 371201 vom 
18. Dozomlter 1982, 381125 vom 16. J1e7ember 1983, 40/126 vom 
13. Dezember 1985.42/120 und 42/121 vom 1. J1e7ember 1987.43/129 und 
43/130 vom 8. J1e7ember 1988 sowie 4S1101 und 451102 vom 14. De:rembor 
1990. 

rot Af49f371 und Kotr.J. 
'10 Af31f14S. Af38f450, Af40f358 und Add.1 und 2. Af4U412, Af43f134 

und AcId.I. Af45f524 und Af41f3S2. 

sowie Kenntnis nehmend von den Verbalnoten des StlIndi
gen VerbeteIs Bangladeschs bei den Vereinten Nationen vom 
28. Juni 1993'03. der StlIndigen Vertretung der Russischen 
Föderation bei den Vereinten Nationen vom 23. Dezember 
1993'01 und des Stlindigen VerbeteIs Indiens bei den Vereinten 
Nationen vom 28. Dezember 1993"'" an den Generalsekretllr 
bebeffend die Erweiterung des Exekutivausschusses, 

1. beschlf4Jt. die Zahl der Mitg1ieder des Exekutivaus
schosses des Pwgtanuns des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen fDr Flüchtlinge von siebenundvierzig auf flInfzig 
Staaten zu erhöhen; 

2. ersucht den Wh1schafts- und SoziaIrat, die drei 
zlIslItzIichen Mitglieder auf seiner wiederaufgenommenen Or
ganisationstagung 1995 zu wIIh1en. 

94. Plenanitzunrl 
23. Dezember 199'# 

49/172. HiJfe fiir nnhegleJtete mInderjlIIuige F10ebtUnge 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Mitteilung"'" und des Berichts'" des 
GeneraIsekretli sowie des Berichts der Hoben Kommissarin 
der Vereinten Nationen fDr Flüchtlinge''', 

im Bewußtsein dessen, daß die Mehrheit der Flüchtlings
bevölkerung Kinder und Frauen sind, 

eingedenk dessen, daß unbegleitete minder.jilhrige F1iicht
linge ZU den schutzbedllrftigsten Flüchtlingen ziihlen und be
sondere Hilfe und Betreuung benötigen, 

In Anbetracht dessen, daß die beste Lösung fDr die Not 
dieser unbegleiteten Mindmjllhrigen letztlich die Rückkehr und 
die Wtedervereinigung mit ihren Familien Ist, . 

mit Genugtuung festellend, daß das AmI des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen fDr Flüchtlinge im Mai 
1994 ilberarbeitete Ricbtliniell fDr Flüchtlingskinder herausge
geben hat, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den Bemilbungen, welche 
die Hohe Kommissarin unternimmt, IOD sicherzustellen, daß 
F1iichtlingen, namentlich F1l1cbt1ingskindem und unbegleiteten 
Minderjllhrigen, Schutz und Hilfe zuteil wird, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen betteffend den Schutz 
von minder.jllhrigen F1iichtlingen, die in der Konvention iIber 
die Rechte des Kindes" sowie dem Abkommen von 1951" 
und dem Protokoll von 1967'" über die Recbtsstellung der 
Flüchtlinge enthalten sind, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck iIber die Not 
unbegleiteter minderjllhriger Flüchtlinge und unterstreicht die 
Notwendigkeit ihrer frilbzeitigen Erfassung sowie recht-

103 E/199417. 
11M M99418. 
lOS FJ199419. 
u. Af491411. 
u. Af491643. 
10. O}fIaelles Protokoll der ~ N8IlIIUIIdvierz; 

Tapng. BefIage 12 (Af49f12 und Add.1); und ebd., Beilag. 12A 
(Af49112/Add.1). 




